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vii) «Verbände» der Pariser Verband, die im Rahmen 
dieses Verbandes errichteten besonderen Verbände 
und Sonderabkommen, der Berner Verband sowie 
jede andere internationale Vereinbarung zur För
derung des Schutzes des geistigen Eigentums, de
ren Verwaltung durch die Organisation nach Ar
tikel 4 Ziffer iii) übernommen wird;

viii) «geistiges Eigentum» die Rechte betreffend

— die Werke der Literatur, Kunst und Wissen
schaft,

— die Leistungen der ausübenden Künstler, die 
Tonträger und Funksendungen,

— die Erfindungen auf allen Gebieten der 
menschlichen Tätigkeit,

— die wissenschaftlichen Entdeckungen,
— die gewerblichen Muster und Modelle,
— die Fabrik-, Handels- und Dienstleistungsmar

ken sowie die Handelsnamen und Geschäftsbe
zeichnungen,

— den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb
und alle anderen Rechte, die sich aus der geistigen 
Tätigkeit auf gewerblichem, wissenschaftlichem, 
literarischem oder künstlerischem Gebiet ergeben.

Artikel 3 
Zweck der Organisation

Zweck der Organisation ist es,

i) den Schutz des geistigen Eigentums durch Zusam
menarbeit der Staaten weltweit zu fördern, gege
benenfalls im Zusammenwirken mit jeder ande
ren internationalen Organisation,

ii) die verwaltungsmäßige Zusammenarbeit zwischen 
den Verbänden zu gewährleisten.

Artikel 4 
Aufgaben

Zur Erreichung des in Artikel 3 bezeichneten Zwecks 
nimmt die Organisation durch ihre zuständigen Organe 
und vorbehaltlich der Zuständigkeit der einzelnen Ver
bände folgende Aufgaben wahr:

i) sie fördert Maßnahmen zur weltweiten Verbesse
rung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur 
Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschrif
ten auf diesem Gebiet;

ii) sie erfüllt die Verwaltungsaufgaben des Pariser 
Verbandes, der im Rahmen dieses Verbandes er
richteten besonderen Verbände und des Berner 
Verbandes;

iii) sie kann sich damit einverstanden erklären, die 
Verwaltung jeder anderen internationalen Verein
barung zur Förderung des Schutzes des geistigen 
Eigentums zu übernehmen oder sich an einer sol
chen Verwaltung zu beteiligen;

lv) sie unterstützt das Zustandekommen internationa
ler Vereinbarungen zur Förderung des Schutzes 
des geistigen Eigentums;

v) sie bietet den Staaten, die sie um juristisch-tech
nische Hilfe auf dem Gebiet des geistigen Eigen
tums ersuchen, ihre Mitarbeit an;

vi) sie sammelt und verbreitet alle Informationen 
über den Schutz des geistigen Eigentums, unter
nimmt und fördert Untersuchungen auf diesem 
Gebiet und veröffentlicht deren Ergebnisse;

vii) sie unterhält Einrichtungen zur Erleichterung des 
internationalen Schutzes des geistigen Eigentums, 
nimmt gegebenenfalls Registrierungen auf diesem 
Gebiet vor und veröffentlicht Angaben über diese 
Registrierungen;

viii) sie trifft alle anderen geeigneten Maßnahmen.

Artikel 5 
Mitgliedschaft

(1) Mitglied der Organisation kann jeder Staat wer
den, der Mitglied eines der in Artikel 2 Ziffer vii) be
zeichneten Verbände ist.

(2) Mitglied der Organisation kann ferner jeder 
Staat werden, der nicht Mitglied eines der Verbände 
ist, sofern er

i) Mitglied der Vereinten Nationen, einer der mit 
den Vereinten Nationen in Beziehung gebrachten 
Sonderorganisationen oder der Internationalen 
Atomenergie-Organisation oder Vertragspartei des 
Statuts des Internationalen Gerichtshofes ist oder

ii) von der Generalversammlung eingeladen wird, 
Vertragspartei dieses Übereinkommens zu werden.

Artikel 6 
Generalversammlung

(1) a )  Es wird eine Generalversammlung gebildet, be
stehend aus den Vertragsstaaten dieses Übereinkom
mens, die Mitglied mindestens eines der Verbände 
sind.

b )  Die Regierung jedes Staates wird durch einen De
legierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern 
und Sachverständigen unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Re
gierung getragen, die sie entsandt hat.

(2) Die Generalversammlung

i) ernennt den Generaldirektor auf Vorschlag des 
Koordinierungsausschusses;

li) prüft und billigt die Berichte des Generaldirektors 
betreffend die Organisation und erteilt ihm alle 
erforderlichen Weisungen;

iii) prüft und billigt die Berichte und die Tätigkeit 
des Koordinierungsausschusses und erteilt ihm 
Weisungen;

iv) beschließt den Dreijahres-Haushaltsplan für die 
gemeinsamen Ausgaben der Verbände;

V) billigt die vom Generaldirektor vorgeschlagenen 
Maßnahmen betreffend die Verwaltung der in Ar
tikel 4 Ziffer iii) vorgesehenen internationalen 
Vereinbarungen;

V . )  beschließt die Finanzvorschriften der Organisa
tion;


